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An den Vorsitzenden der     04.06.2024 

Gemeindevertretung Eichenzell 

Herrn Joachim Bohl 

Schlossgasse 4 

36124 Eichenzell 

 

 

Sehr geehrter Herr Bohl, 

 

im Namen der Fraktion der Bürgerliste Eichenzell bitte ich Sie, die folgende Anfrage auf die 

Tagesordnung der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung zu setzen: 

 

 

Interkommunales Gewerbegebiet – weitere Fragen 

 

 

Bei den Nachfragen zur Beantwortung unserer Anfrage zum Interkommunalen Gewerbegebiet vom 

22.2.2024 wurde folgende Antwort veröffentlicht: 

 
Hierzu bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Mit welcher Aufgabenstellung wurde der „externe Anwalt“ beauftragt? 

2. Welcher Anwalt wurde beauftragt? 

3. Wann genau und von wem wurde der Anwalt beauftragt? 

4. Welche Kosten sind durch die Beauftragung des Anwaltes entstanden? 

5. Gibt es ein schriftliches Ergebnis der Beauftragung?   

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Weber  

Fraktionsvorsitzender  



Interkommunales Gewerbegebiet – weitere Fragen 

 

Anfrage der Bürgerliste Eichenzell für die Sitzung der Gemeindevertretung am 04.07.2024 

  

1. Mit welcher Aufgabenstellung wurde der „externe Anwalt“ beauftragt? 

Der externe Anwalt wurde mit der Aufgabenstellung beauftragt, zu prüfen, ob es möglich ist den 

bestehenden Vertrag über die Interkommunale Zusammenarbeit aus dem Jahr 2010 aufzulösen bzw. 

rückabzuwickeln. 

 

 2. Welcher Anwalt wurde beauftragt?  

Es wurde die Kanzlei Muth & Partner beauftragt. 

 

 3. Wann genau und von wem wurde der Anwalt beauftragt?  

Der Anwalt wurde durch die Verwaltung nach Rücksprache mit Herrn Bürgermeister Rothmund im Mai 

2024 beauftragt. 

 

 4. Welche Kosten sind durch die Beauftragung des Anwaltes entstanden? 

Zum Zeitpunkt der Beantwortung der Anfrage liegt noch keine Rechnung diesbezüglich vor.  

 

5.  Gibt es ein schriftliches Ergebnis der Beauftragung? 

Ja 

 


